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Preise für Fernkommunikation 5 6 EEG

gültig ab 01.01.2011 (Umsezung $ 6 EEG)

lm Preis sind folgende Leistungsbestandteile enthahen:

Bereltstellung def Kommunikationskane (SlM-Kafte) für GsM/GPRS Kommunikatlon

5törungsbeseitigung, die aus dem Betfieb der 5lM Kafte resu tieren

Datenvo umen für d e Leistungswenübemittlung

lm Preis sind folgende Leistungsbestandteile enthalten:
- Bereißte lung def Kommunikationskane (SlM Kafte) für GSM/GPRS Kommunikatlon

Störungsbeseitigung die aus dem Benieb der 5lM Kafie res!ltierten

Der Bruttobetrag beinhaltet die geseEliche Umsatzsteuer in Höhe von dezeit 19 %.

Die Meißener Stadtwerke GmbH (MSW) behalten sich vor, das Entgelt anzupassen. Der Auftraggeber wird

hierzu durch MSW in schriftlicher Form informiert. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn innerhalb von 4

Wochen nach Zugang der Information über die Preisanpassung beim Auftraggeber keine Kündigung oder

kein Widerspruch bei MSW vorliegt

lm Falle einer Kündigung bzw. eines Widerspruchs gelten die ursprünglichen Preise bis zu einer

entsprechenden Beendigung des Auftragsverhältnisses zunächst weiter. Rechnungen werden zu dem von

MSW angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Rechnungszugang fällig.

Maßgeblich für die Rechueitigkeit von Zahlungen ist der Zahlungseingang auf dem Konto der MSW. lm Falle

von Zahlungsvezug ist MSW berechtigt, Vezugszinsen in Höhe des gese?lichen Zinssazes zu verlangen.

Einwände gegen Rechnungen berechtigen gegenüber MSW zum Zahlungsaufschub oder zur

Zahlungsverureigerung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht. Gesen

Ansprüche der MSW kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen

aufserechnet werden.


